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 Veröffentlicht am 26.04.1984

Norm

AußStrG §16 BIII1

AußStrG §18 A

GmbHG §15a

Rechtssatz

In der wertenden Beurteilung von Sachverhaltsänderungen (hier:

Konkurserö9nung über das Gesellschaftsvermögen und Bestellung eines neuen Geschäftsführers durch die

Gesellschafter selbst) als Wegfall der Notwendigkeit für die weitere Vertretung der Gesellschaft durch den gemäß § 15

a GmbHG gerichtlich bestellten Geschäftsführer ist keine o9enbare Gesetzwidrigkeit zu erblicken, wenn kein Grund

ersichtlich ist, aus dem der neu bestellte Geschäftsführer von dieser Funktion gesellschaftsrechtlich ausgeschlossen

sein sollte.
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